
Anlage VollzBayVR 

Allgemeine Vollzugshinweise  
zur Bayerischen Vorschussrichtlinie  

(VollzBayVR) 
 

 

Nachfolgend werden durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für 

Landesentwicklung und Heimat (im Folgenden: Staatsministerium) Allgemeine 

Vollzugshinweise zur Bayerischen Vorschussrichtlinie in der ab 1. August 2015 

geltenden Fassung bekannt gegeben: 

 

 

1. Zu Nr. 1 BayVR 

Die unverzinslichen Vorschüsse nach der Bayerischen Vorschussrichtlinie 

sind Vorschüsse auf die den Beschäftigten zustehenden laufenden Bezüge; 

sie sind keine Vorschüsse im Sinn des Art. 60 BayHO. Die Gewährung un-

verzinslicher Vorschüsse ist eine freiwillige, besondere Fürsorgeleistung des 

Dienstherrn gegenüber seinen Beschäftigten, die zweckgebunden auf be-

stimmte Sonderbelastungen zugeschnitten ist. Sie kommt nur für längere Zeit 

an den Dienstherrn gebundene Beschäftigte in Betracht, bei denen besonde-

re Anlässe und daraus resultierende unabwendbare Aufwendungen eines 

gewissen Umfanges ein über die Regelalimentation hinausgehendes helfen-

des Eingreifen des Dienstherrn erfordern. Die Bayerische Vorschussrichtlinie 

ist eine die Fürsorgepflicht des Dienstherrn konkretisierende eigenständige 

Regelung mit Ausnahmecharakter und einer extensiven Auslegung nicht zu-

gänglich. An Beschäftigte darf in Ausnahme von Nr. 1.1 Satz 1 BayVR ein 

unverzinslicher Vorschuss auch in der Zeit gewährt werden, in der sie wegen 

der Mutterschutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz keinen Anspruch auf 

laufende Bezüge haben. 

 

 

2. Zu Nr. 2.3 BayVR 

Aus demselben Anlass sind mehrere Beschäftigte berechtigt, wenn bei ihnen 

gleichzeitig derselbe Antragsgrund vorliegt. Ist dies der Fall (z. B. nach 

Nr. 3.2.3 BayVR beim Beschaffen von Möbeln und Hausrat aus Anlass der 

Eheschließung) und gehören die berechtigen Beschäftigten verschiedenen 

Behörden an, so hat die Bewilligungsstelle die Bewilligung des Vorschusses 
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unter Angabe des Grundes und der Höhe der Bewilligungsbehörde des ande-

ren Berechtigten anzuzeigen. Auf Antrag kann ein Vorschuss auch auf meh-

rere vorschussberechtigte Antragsteller aufgeteilt werden. 

 

 

3. Zu Nr. 2.4 BayVR 

Die Gewährung von Vorschüssen nach der Bayerischen Vorschussrichtlinie 

hat subsidiären Charakter (z. B. gegenüber Erstattungen durch die Beihilfe 

oder durch Versicherungen). Das gilt nur dann, wenn der Anspruch auf sons-

tige Leistungen zweifelsfrei feststeht und auch realisierbar ist. Neben einer 

Umzugskostenvergütung nach dem Bayerischen Umzugskostengesetz darf 

kein Vorschuss nach Nr. 3.2.1 BayVR gewährt werden. 

 

 

4. Zu Nr. 2.5 BayVR 

Die unabwendbaren Aufwendungen, zu denen ein Vorschuss bewilligt wer-

den kann, müssen in einem nahen zeitlichen Zusammenhang zu dem Anlass 

stehen. Ein derartiger Zusammenhang ist in der Regel zu verneinen, wenn 

die Aufwendungen mehr als sechs Monate vor oder nach dem jeweiligen 

maßgebenden Ereignis entstehen. 

 

 

5. Zu Nr. 3.1 BayVR 

Vorschüsse dürfen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nur bewilligt werden, 

wenn 

a) ein besonderer Anlass vorliegt, der unabwendbare Aufwendungen zwin-

gend erfordert, 

und 

b) die unabwendbaren Aufwendungen ganz oder teilweise nicht aus eige-

nen Mitteln bestritten werden können. 

Diese Voraussetzungen müssen nebeneinander vorliegen. Soweit der Be-

schäftigte unabwendbare Aufwendungen, die an sich die Bewilligung eines 

Vorschusses rechtfertigen würden, aus eigenen Mitteln bestreiten kann, darf 
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kein Vorschuss bewilligt werden. Eine Abweichung hiervon kann auch nicht 

nach Nr. 6.2 BayVR zugelassen werden, weil dies dem Sinn und Zweck der 

Bayerischen Vorschussrichtlinie widersprechen würde. 

 

 

6. Zu Nr. 3.2 BayVR 

Die abschließende Aufzählung der Anlässe im Sinn der Nr. 3.1 BayVR, die 

die Gewährung eines Vorschusses rechtfertigen, dient dem einheitlichen und 

gleichmäßigen Vollzug. Aus anderen als den genannten Anlässen darf ein 

Vorschuss mit Zustimmung des Staatsministeriums ausnahmsweise bewilligt 

werden (Nr. 6.2 BayVR), wenn die in Nr. 3.1 BayVR geforderten grundsätzli-

chen Voraussetzungen zweifelsfrei vorliegen und die unabwendbaren Auf-

wendungen nicht vorhersehbar waren, so dass sich der Beschäftigte darauf 

nicht oder nicht ausreichend einrichten konnte. 

 

 

7. Zu Nr. 3.2.1 BayVR 
 

7.1 Ein Wohnungswechsel aus zwingendem Anlass liegt insbesondere vor, wenn 

die bisherige Wohnung 

a) durch den Vermieter gekündigt wird, 

b) infolge Eheschließung, Begründung einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft, Geburt oder Annahme eines Kindes oder wegen sonstiger Ände-

rung der persönlichen Verhältnisse nicht mehr ausreichend im Sinn der 

Bayerischen Wohnungsvergaberichtlinien ist, 

c) aus ärztlich nachgewiesenen gesundheitlichen Gründen, infolge einer 

Ehescheidung, Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft o-

der wegen sonstiger zwingender Gründe aufgegeben werden muss; Nr. 

9.3 gilt entsprechend. 

 

7.2 Unabwendbare Aufwendungen im Sinn der Nr. 3.1 BayVR und damit vor-

schussfähig sind hier allein die Auslagen für das Befördern des Umzugsgutes 

nach Art. 6 BayUKG und die sonstigen Umzugsauslagen bis zur Höhe der 

Sätze der Pauschvergütung nach Art. 9 Abs. 1 und 2 BayUKG. Auslagen für 
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das Beschaffen von Möbeln und Hausrat aus Anlass des Wohnungswechsels 

sind nicht vorschussfähig. 

 

 

8. Zu Nr. 3.2.2 BayVR 
 

8.1 Bei der Beurteilung der Angemessenheit einer Wohnung sind die Bayeri-

schen Wohnungsvergaberichtlinien heranzuziehen. 

 

8.2 Zu den unabwendbaren Aufwendungen für das Beschaffen oder Erstellen 

einer Wohnung gehören z. B.: 

a) Beschaffungskosten: Wohnungsvermittlungsgebühren, Mietvorauszah-

lungen, Baukostenzuschüsse, Erwerb von Genossenschaftsanteilen, Ab-

lösungsbeträge, Instandsetzungskosten; 

b) Erstellungskosten: Kaufpreis oder Baukosten für den Kauf oder die Her-

stellung einer Eigentumswohnung, eines Eigenheims oder Einfamilien-

hauses (Planungskosten, Erschließungskosten, Kosten für die Hausan-

schlüsse an die Versorgungsleitungen, für Rohbau und Innenausbau 

sowie für die Außenanlagen). 

Die Gewährung eines Vorschusses zu den genannten unabwendbaren Auf-

wendungen ist nur zulässig, wenn der Beschäftigte die Wohnung zum Zwe-

cke der Eigennutzung beschafft oder erstellt. 

 

8.3 Zu den Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken werden keine Vor-

schüsse gewährt. 

 

8.4 Abweichend von Nr. 3.2.2 BayVR kann ein unverzinslicher Vorschuss auch 

dann gewährt werden, wenn sich die Wohnung außerhalb des Einzugsgebie-

tes des Dienstortes befindet, sofern die tägliche Rückkehr zum Wohnort mög-

lich und zumutbar im Sinn des § 3 Abs. 1 Satz 2 BayTGV ist. Die hierfür nach 

Nr. 6.2 BayVR erforderliche Zustimmung des Staatsministeriums wird hiermit 

allgemein erteilt. 

 

 

9. Zu Nr. 3.2.3 BayVR 
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9.1 Die verschiedenen Anlässe dieser Regelung lassen unter Umständen eine 

mehrmalige Vorschussgewährung zum Beschaffen von Möbeln und Hausrat 

zu (z. B. aus Anlass der erstmaligen Begründung eines Hausstandes, der 

Eheschließung, der Ehescheidung). 

 

9.2 Die in Nr. 3.2.2 BayVR bestimmte Begrenzung auf Wohnungen im Einzugs-

gebiet sowie die hierzu ergangene Ausnahmeregelung in Nr. 8.4 sind ent-

sprechend anzuwenden. 

 

9.3 Bei der Ehescheidung oder Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft kann ein unverzinslicher Vorschuss zum Beschaffen von Möbeln und 

Hausrat bereits ab dem Zeitpunkt des Getrenntlebens gewährt werden. 

 

 

10. Zu Nrn. 3.2.6 und 3.2.7 BayVR 

Notwendige Aufwendungen im Sinn dieser Bestimmungen sind alle Aufwen-

dungen, die dem Beschäftigten aus Anlass und im unmittelbaren Zusam-

menhang mit der eigenen Erkrankung oder der Erkrankung oder des Todes 

des Ehegatten oder der eigenen Kinder, Stief- oder Pflegekinder zwangsläu-

fig erwachsen sind. Ferner sind notwendig im Sinn dieser Bestimmungen alle 

Aufwendungen, die dem Beschäftigten für Zahnersatz bei dem oben be-

stimmten Personenkreis zwangsläufig entstehen. 

 

 

11. Zu Nr. 3.2.8 BayVR 

Zum Nachweis der Pflegebedürftigkeit des Angehörigen ist ein ärztliches 

Gutachten ausreichend. 

 

 

12. Zu Nr. 3.3 BayVR 

Die Bewilligungsstelle kann vom Beschäftigten verlangen, dass er die zweck-

entsprechende Verwendung des vollen Betrages des bewilligten Vorschus-

ses nachweist. Ein Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung des 

Vorschusses ist regelmäßig zu verlangen, wenn der Antrag auf Bewilligung 

des Vorschusses bereits vor dem Ereignis gestellt worden ist, das die unab-

wendbaren Aufwendungen verursacht. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn 
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der Beschäftigte den Eintritt des Ereignisses schriftlich anzeigt und die für die 

Vorschusshöhe vorausgesetzten unabwendbaren Aufwendungen belegt. 

Sind keine Belege vorhanden, so genügt die pflichtgemäße Versicherung des 

Beschäftigten. Wird nach entsprechender Aufforderung durch die Bewilli-

gungsstelle die zweckentsprechende Verwendung des bewilligten Vorschus-

ses nicht nachgewiesen, ist dieser unverzüglich zurückzuzahlen. 

 

 

13. Zu Nr. 4 BayVR 
 

13.1 Sind die vorschussfähigen Aufwendungen des Beschäftigten niedriger als 

1.000 Euro, so besteht nach der Zweckbestimmung der Bayerischen Vor-

schussrichtlinie grundsätzlich keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Vor-

schusses. Vorschüsse von weniger als 1.000 Euro sollen daher in der Regel 

nicht bewilligt werden. 

 

13.2 Soweit nach den steuerrechtlichen Vorschriften die Zinsersparnisse aus un-

verzinslichen Arbeitgeberdarlehen als Sachbezüge zu versteuern sind, ist der 

Dienstherr (hier die Bezügestelle bzw. die zahlende Kasse) gehalten, die auf 

die Zinsersparnis entfallende Lohnsteuer bei jeder Lohnzahlung neben der 

sonst anfallenden Lohnsteuer vom Arbeitslohn des Beschäftigten einzubehal-

ten und an das zuständige Finanzamt abzuführen. Des Weiteren sind die auf 

die Zinsersparnis ggf. entfallenden Beiträge zur Sozialversicherung zu ent-

richten. 

 

 

14. Zu Nr. 5.2 BayVR 

In besonderen Fällen, in denen die Festsetzung der monatlichen Mindesttil-

gungsrate von 100 Euro eine Härte bedeuten würde, kann die Tilgungsrate 

ausnahmsweise niedriger festgesetzt werden. Nr. 5.2 Satz 1 BayVR bleibt 

unberührt. 

 

 

15. Zu Nr. 5.3 BayVR 

Beantragt ein Beschäftigter vor Ablauf der Tilgungsfrist, ihn zu entlassen oder 

kündigt er oder werden andere Umstände bekannt, die sein Ausscheiden oh-
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ne laufende Versorgung vor Ablauf der Tilgungsfrist erwarten lassen, ist der 

ungetilgte Vorschuss in einer Summe zurückzuzahlen. Bei altersbedingtem 

Ausscheiden des Beschäftigten mit laufenden Versorgungs- oder Rentenbe-

zügen gilt Nr. 5.3 Satz 3 BayVR. Diese Bestimmung ist ferner anzuwenden 

bei einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses wegen Versetzung zu 

einem anderen Dienstherrn oder im Fall des Todes des Beschäftigten auf An-

trag eines Hinterbliebenen (Ehegatte, eingetragener Lebenspartner, Ver-

wandte bis zum zweiten Grad, Pflegekinder und Pflegeeltern, wenn diese 

Personen zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft des Verstorbenen 

gehört haben). 

 

 

16. Zu Nr. 5.5 BayVR 

Eine Beurlaubung ohne Bezüge entbindet nicht von den festgesetzten Til-

gungsraten. Wird die finanzielle Leistungsfähigkeit des Beschäftigten erheb-

lich eingeschränkt, kann auf Antrag die Tilgungsrate angemessen ermäßigt 

werden (Nr. 5.5 Satz 1 BayVR). Bei kurzzeitiger Beurlaubung ohne Bezüge 

kann an Stelle der Ermäßigung der Tilgungsrate nach Nr. 5.5 BayVR auch 

eine vorübergehende Ermäßigung oder Aussetzung der Tilgung nach Nr. 5.4 

BayVR zugestanden werden. 

 

 

17. Zu Nr. 6.1 BayVR 
 

17.1 Für den Nachweis der besonderen Anlässe und der unabwendbaren Auf-

wendungen, die die Bewilligung eines Vorschusses rechtfertigen (Nr. 3.1 und 

3.2 BayVR), genügen in der Regel die Angaben im Antrag, deren Richtigkeit 

unterschriftlich versichert wird. Die unabwendbaren Aufwendungen, zu denen 

ein Vorschuss beantragt wird, sind grundsätzlich einzeln darzustellen und zu 

erläutern. Der Bewilligungsstelle bleibt es vorbehalten, begründende Unterla-

gen anzufordern. 

 

17.2 Der Antrag sowie ggf. angeforderte Unterlagen sind bei der Bewilligungsstelle 

einzureichen. 
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17.3 Die unverzinslichen Vorschüsse nach der Bayerischen Vorschussrichtlinie 

werden im Rahmen der Bezügeabrechnungsverfahren im täglichen Zahltag 

ausgezahlt. 

 

 

18. Zu Nr 6.2 BayVR 
 

Das Staatsministerium kann Abweichungen von der Bayerischen Vorschuss-

richtlinie nur in besonderen Fällen zulassen. Das bedeutet, dass übliche 

Schwierigkeiten, die sich im Rahmen nicht ungewöhnlicher Umstände erge-

ben können, keine Ausnahmeentscheidungen rechtfertigen. Einem Ausnah-

meantrag wird in der Regel entsprochen werden, wenn 

a) ein außergewöhnlicher Umstand vorliegt, 

b) dieser Umstand unabwendbare Aufwendungen zwingend erfordert, 

c) die Aufwendungen nicht vorhersehbar waren, so dass sich der Beschäf-

tigte nicht oder nicht ausreichend darauf einrichten konnte und 

d) die Aufwendungen ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln (Nr. 3.1 

BayVR) bestritten werden können. 

Die genannten Voraussetzungen müssen nebeneinander vorliegen und im 

Antrag eingehend erläutert und begründet sein. 
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